
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 101462  99804 Eisenach  Amt: 01.6                                                                     BÜRO STADTRAT 

 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: 03691 - 670-800 
 buergerbuero@eisenach.de www.eisenach.de  |  info@eisenach.de 
 

Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 – 16:00 Uhr  Do 7:00 – 18:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr  |  14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 – 18:00 Uhr  Fr 8:00 – 16:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Mi geschlossen Mi 8:00 – 13:00 Uhr  Sa 9:00 – 12:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr  |  14:00 – 18:00 Uhr  
Fr 9:00 – 12:00 Uhr   Gläubiger ID: DE7503300000076704 
 
Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur 
Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.  
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB l und § 87a AO. 

       

Frau  
Gisela Rexrodt 
Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion VUW II (AF-0061/2020) 

 
Sehr geehrte Frau Rexrodt, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Aus der Planung für den Haushalt des Jahres 2020 ergibt sich folgende Entwicklung der 
Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen für die Jahre 2019 bis 2023: 
 
Posten der Aktiva und Passiva 31.12.2018 2019 31.12.2019 2020 31.12.2020 2019-2023 31.12.2023

Kredite für Investitionen 01.01. 4.005.942,19 4.272.667,19 4.005.942,19

Kreditaufnahmen 1.243.000,00 1.100.000,00 8.343.000,00

Kredittilgungen 976.275,00 882.756,00 5.233.804,00

Tilgung Mietkauf 0,00 23.329,00 98.727,00

Kredite für Investitionen 31.12. 4.005.942,19 4.272.667,19 4.466.582,19 7.016.411,19  
 
Kredite werden dabei nur für zu tätigende Investitionen aufgenommen. Der Anteil der 
Fremdfinanzierung beträgt bei einem für die Jahre 2019 bis 2020 geplanten 
Gesamtinvestitonsvolumen von 20.329.750 Euro rund 41%.  
 
Die Planung beinhaltet alle Invesitionen, die zum Erhalte des Anlagevermögens und zur 
sachgerechten Ausrichtung des Unternehmens erforderlich sind. Sie enthalten neben Inverstionen in 
Elektromobilität und den Fuhrpark auch die notwendigen Investitionen in Hard- und Software und 
PV-Anlage für eine möglichst ökologische Betriebsführung.  
 
In Bezug auf die Investitionen in den Fuhrparkt ist bei einem aktuellen Fahrzeugbestand von 118 
KOM und einer gesetzlichen Abschreibungsdauer von 9 Jahren eine Erneuerungsbedarf von rund 13 
KOM (118/9) pro Jahr. Dabei handelt es sich um das maximal notwendige Volumen, dass in 
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Anbetracht  

 der finanziellen Möglichkeiten, 

 einen geplanten ausgeglichenen Ergebnis und  

 einer Laufzeit der Konzessionen von 10 Jahren  

 
für die kommenden 4 bis 5 Jahre zu investieren wäre. In der Folgezeit müssten dann die Investitionen 
auf das unbeding notwendig Maß reduziert werden, um im Falle, dass die Leistungen nach Ablauf der 
Konzessionen (2029) nicht erneut selbst erbracht werden, aus dem Abschreibungvolumen die 
Liquidität für die weitgende Schuldentilgung vorhanden ist.    
Davon abweichend können die tatsächlichen Investitionen sein. Das liegt darin begründet, dass die 
Investitionen nur in Abhängigkeit  
 

 eines ausgeglichenen Ergebnisses, 

 der Gewährung der geplanten Fahrzeugförderung durch das Land, 

 den geplanten Kreditkonditionen und  

 einer sachgerechten Leistungsplanung  

  
realisiert werden können. 
 
Der Haushaltsplan gibt damit den Handlungsrahmen vor und zeigt die Entwicklung für die nächsten 
Jahre auf, hier für den, nach den vorgegebenen Formblättern, für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023.  
 
Insoweit sind die Ansätze in den einzelnen Jahren maximale Planungsgrößen und legen den 
Handlungsrahmen des Vorstandes fest. Zu berücksichtigen ist dabei, dass mit dem Haushalt nur die 
Ansätze für 2020 festgeschrieben werden und für die Folgejahre nur einen Ausblick geben wird. Die 
Planungsgrößen für die Jahre 2021 bis 2023 dienen der möglichen Entwicklung dem Überblick zu 
einer voraussichtlichen Entwicklung. 
 
Insoweit ergeben sich die realen Zahlen aus der Entwicklung des laufenden Jahres, die durchaus 
unter der Maximalplanung liegen können, und bilden die Grundlage der Fortschreibung der Zahlen 
für die Folgejahre.  
 
Die Jahresergebnisse des Planungsjahres 2020 und der Folgejahre sind ausgeglichen geplant.  
Warum im Erläuterungstext für die Fragen von einem Verlust in Höhe von 7,5 Mio. Euro die Rede ist, 
ist nicht nachvollziehbar. 
 
Hier noch ein paar Kennzahlen zum Haushalt: 
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Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2023

Eigenkapitalquote (%) 56,47% 58,39% 59,72% 53,06%

Verschuldungskoeffizient (%) 58,61% 54,81% 52,26% 73,53%

Anlagendeckungsgrad I (%) 84,64% 81,68% 79,46% 61,38%

Anlagendeckungsgrad II (%) 120,90% 114,96% 110,67% 98,66%

Finanzierungsanteile der Investitionen Euro %

Gesamtinvestition 2019 bis 2023 20.329.755,00 100,00%

Förderanteil der Gesamtinvestition 2019 bis 2023 4.564.253,00 22,45%

Finanzierung aus Kreditaufnahmen 8.343.000,00 41,04%

Restbetrag zur Finanzierung aus Eigenmitteln 7.422.502,00 36,51%

Deckung der Finanzierunganteile der Investitionen Euro %

Restbetrag zur Finanzierung aus Eigenmitteln 7.422.502,00 58,19%

Kredittilgung 5.332.531,00 41,81%

Summe Finanzierunganteile 12.755.033,00 100,00%

Finanzierung aus Eigenmitteln (Abgängen/Abschreibung) 12.561.677,00 98,48%

Restfinanzierung aus Eigenmitteln (Eigenkapital) 193.356,00 1,52%

Kernaussagen zum Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital

Überschuldung liegt nach den Regelungen des § 19 Abs. 2 der Insolvenzordnung  vor, wenn das Vermögen des Schuldners 

die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, also das Eigenkapital eines bilanzierenden Unternehmens von der Aktivseite auf die Passivseite wechselt.

Das Eigenkapital der VUW gkAöR beträgt nach der Planbilanz zum 31.12.2023 insgesamt 8.017.043,62 Euro

Hinzuzurechnen ist der Sonderposten aus Fördermitteln, der Eigenkapitalcharkter hat, i.H.v. 3.532.018,78 Euro

Das Gesamtvermögen beträgt damit zum 31.12.2023 insgesamt 11.549.062,40 Euro  
   
   
zu 2. 
In § 2 Abs. 4 der Unternehmenssatzung ist Folgendes geregelt: 

 
„Die gkAöR betreibt alle artverwandten Geschäfte und sämtliche zur Erfüllung des 
Unternehmenszwecks erforderlichen Hilfsaufgaben und Hilfsgeschäfte, die der 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens dienen, Sie kann Nebenbetriebe und 
Zweigniederlassungen jeder Art gründen und unterhalten.“ 

 
Die in der Erläuterung zur Frage 2 aufgeführten Tätigkeiten sind keine Hauptgeschäfte sondern Hilfs- 
und Nebengeschäfte des Unternehmens, die in allen öffentlichen und privaten Unternehmen des 
ÖPNV üblich sind und in erster Linie der Auslastung vorhandener Kapazitäten dienen. 
 
Es sind keine Rechtsvorschriften bekannt, die solche Geschäfte verbieten. 
 
Nur unter Berücksichtigung dieser Geschäfte ist es dem Unternehmen möglich ein ausgeglichenes 
Ergebnis zu erzielen. Sollten diese Einnahmen wegfallen, werden sich die Fixkosten für Tankstelle und 
Werkstatt nicht wesentlich reduzieren. Die Träger des Unternehmens müssten dies Kosten durch 
Steigerung der Zuschüsse für den Linienverkehr erhöhen. Dies war und ist bisher nicht gewollt 
gewesen. 
 
 
zu 3. 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts können und sollen zur optimalen und kostensparenden 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit kann dabei auf unterschiedliche 
Weise erfolgen. Neben den Möglichkeiten des ThürKGG kann eine Zusammenarbeit auch auf 
vertraglicher Grundlage über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag oder auch durch einen 
privatrechtlichen Vertrag erfolgen. 
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Alle Möglichkeiten haben gemeinsam, dass eine Zusammenarbeit oder Beauftragung zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft auf eine andere 
öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht den Vorschriften des Vergaberechtes unterliegt. 
Insoweit ist eine Ausschreibung der Leistungen nicht erforderlich, die Leitung kann direkt vergeben 
werden. 
 
 
zu 4. 
Da eine Ausschreibung zwischen öffentlich rechtlichen Körperschaften nicht erforderlich ist, müssen 
keine Angebote eingeholt werden. 
 
Darüber hinaus sollen die Leistungen mit den Leistungen des Wartburgkreises gemeinsam erfüllt 
werden. Hier wurde die Aufgabe bereits vom Wartburgkreis auf die VUW übertragen. Für eine 
gemeinsame Erfüllung der Leistung kommt daher kein anderer Partner in Betracht. Daraus folgend ist 
das Angebot der VUW  das einzig mögliche und sicher auch das Beste, weil nur so die Möglichkeit 
besteht, eine Routenoptimierung durch einheitliche Planung erreichen zu können. 
 
 
zu 5. 
Für die für die Vergabe der Leistungen der VUW an ggf. zum Einsatz kommende private 
Beförderungsanbieter sind Ausschreibungen geplant. Dafür muss es einen finanziellen Rahmen 
geben, der von der Stadt Eisenach mit dem Auftrag zu definieren ist. Durch die Ausweitung der zu 
vergebenden Leistungen sollte es möglich sein günstiger Preise als bisher zu erreichen. Darüber 
hinaus besteht die Absicht die Leistungen über den Individualverkehr (=Behindertenverkehr) hinaus 
zu erweitern. Dadurch sollen die Angebote attraktiver und in der Folge kostengünstiger werden.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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